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interview mit Dr. reinhard Brandl (mdB), 
mitglied im haushaltsausschuss, über 
Details und Stand der iT-Konsolidie-
rung Bund

msg: Die iT-Konsolidierung Bund läuft jetzt seit gut einem Jahr. 

wie sehen Sie die entwicklung, und was wurde bisher erreicht?

Brandl:  Die Zusammenführung der drei Dienstleistungszentren 

des Bmvi, des Bmi und des Bmf in das iTZBund zum 1. Januar 

2016 ist ein großer erfolg. es wurde keine Türschildlösung ge-

schaffen, sondern ein echter, funktionierender Dienstleister, der 

mit 2.400 Beschäftigten an zwölf Standorten, 500 iT-lösungen 

und mehr als 1 mio. user sehr gut aufgestellt ist. 

Dabei war die ausgangssituation alles andere als einfach. eine 

große istanalyse im Jahr 2013 hat ergeben, dass es im Bund zum 

Beispiel über 130 rechenzentren und mehr als 400 referate 

gibt, die sich mit iT-aufgaben beschäftigen. Die iT-organisati-

on der Bundesverwaltung ist also ziemlich zersplittert. Die ur-

sache dafür ist, dass die Bundesregierung sehr stark in Silos 

organisiert ist und jedes ressort seine eigene iT und die hoheit 

darüber hat. Diese Situation hat zu den bekannten Problemen 

geführt: erstens Kosten, zweitens Beherrschbarkeit, insbeson-

dere in Krisen, und drittens Sicherheit. um die iT der Bundes-

regierung zukunftsfest zu machen, braucht es also eine große 

Konsolidierung. Dazu gab es dann im mai 2015 einen wichti-

gen meilenstein, einen Beschluss des Bundeskabinetts. Darin 

haben sich alle ressorts darauf verständigt, die iT zu konso-

lidieren. also einen großen Teil ihrer rechenzentren zu einem 

zentralen iT-Dienstleister zusammenzuführen. Dafür sollte 

eine neue iT-organisation gegründet werden. im Kabinetts-

beschluss steht, dass die Konsolidierung – unter federfüh-

rung des Bmf – mit der Zusammenführung der bestehenden 

iT-Dienstleistungszentren beginnt. Zum 1. Januar 2016 wurde 

dann das iTZBund aus der Taufe gehoben. Die Konsolidierung 

hat sehr gut funktioniert, und zwar innerhalb kürzester Zeit. 

natürlich befindet sich diese organisation noch in der Kon-

solidierungsphase. Deshalb gibt es jetzt auch erst mal keine 

Schnellschüsse: Das iTZBund muss nun – bevor es weitere Be-

hörden aufnimmt – in die lage versetzt werden, den reibungs-

losen iT-Betrieb für mögliche Kundenbehörden sicherzustellen.

„Stellen sind im Bund knapper als Geld.“

msg: Das Thema der rechtsform für das iTZBund wurde im vergan-

genen Jahr lange und kontrovers diskutiert. gibt es hierzu jetzt eine 

Position? Steht fest, welche rechtsform das iTZBund bekommt?

Brandl: Stimmt, es gab eine schwierige Diskussion über dieses 

Thema. Den ressorts war es wichtig, eine rechtsform zu finden, die 

eine umwandlung von geld in Stellen erlaubt. Denn die Befürch-

„Die KonSoliDierung im iTZBunD haT 
Sehr guT funKTionierT.“
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tung war, mit der iT auch Stellen abgeben zu müssen – und Stellen 

sind im Bund knapper als geld. für das iTZBund gab es drei opti-

onen: gmbh, anstalt des öffentlichen rechts (aör) und Behörde. 

eine untersuchung des Teilprojekts 31 sprach sich für eine aör 

aus, knapp gefolgt von einer gmbh und etwas weiter dahinter 

von einer Behörde. nach langen Diskussionen innerhalb des 

Bundes – und nachdem der haushaltsausschuss gedroht hat, 

dem Projekt erst dann weiter zustimmen zu wollen, wenn eine 

einigung über die rechtsform gefunden wurde – gab es im Sep-

tember 2016 einen Beschluss des iT-rats, einen Kompromiss: 

Das iTZBund wird als Behörde gegründet und erhält ab 2019 

die rechtsform einer aör. Der Zeitraum bis 2019 ist notwendig, 

denn das iTZBund braucht Zeit, sich selbst zu konsolidieren, be-

vor es an die umsetzung einer rechtsformänderung geht. Dafür 

haben wir auch verständnis. ich bin froh, dass es diese verein-

barung jetzt gibt. wir wollen ja, dass die anderen ressorts Pla-

nungssicherheit bekommen.  

„Eine AöR ist dienstherrenfähig.“

msg: welche Positionen haben die beteiligten ressorts vertreten? 

Brandl: Das Bmf hat die Behördenvariante bevorzugt, die ande-

ren ressorts plädierten für eine aör. 

msg: welche vorteile hat eine Behörde gegenüber einer aör? 

Brandl: vorteil einer Behörde ist, dass das übergeordnete minis-

terium direkten Zugriff hat. auf eine aör haben der Bund und der 

Bundestag deutlich weniger einfluss. Der zweite vorteil ist per-

sonalrechtlicher natur. Die 2.500 mitarbeiter aus den Behörden 

können alle in eine neue Behörde übergehen. in eine aör auch, 

denn eine aör ist dienstherrenfähig. aber kaum in eine gmbh. 

ein weiteres argument für eine Behörde war der geringere auf-

wand für die gründung. Der formale akt einer umstellung der 

rechtsform verursacht erheblich mehr aufwand. 

msg: und die anderen rechtsformen? 

Brandl: Das Bmvi und das Bmi sprachen sich für eine aör aus. 

Sie wollten eine organisationsform, in der sie über ein gemeinsa-

mes aufsichtsorgan Steuerungsmöglichkeiten haben.  

außerdem wollten sie ihre iT schlichtweg nicht dem Bmf über-

tragen und damit die hoheit über ihre iT aufgeben. Keine Behör-

de verliert gerne hoheit über ihre iT, denn eine funktionierende 

iT ist wesentlich für die auftragserfüllung, und da will jedes  

ressort natürlich seine interessen wahren.

 natürlich gab es Befürchtungen, dass mit der iT auch Stellen 

abgegeben werden müssen. Daher wurde für das iTZBund ein be-

sonderes Stellengewinnungsprogramm zum aufbau der benötig-

ten Personalressourcen vereinbart. also Stellen gegen geld.

lassen Sie mich auch noch kurz auf die gmbh eingehen. ich 

werde im wesentlichen mit zwei Personalanliegen konfrontiert. 

Die eine gruppe, die aus den Behörden, sagt: „herr Brandl, bitte 

verhindern Sie, dass wir eine gmbh werden.“ Die zweite gruppe 

ist die Bwi2, die sagt: “herr Brandl, bitte sorgen Sie dafür, dass 

wir eine gmbh bleiben.“ ich ziehe daraus den Schluss, dass es 

unterschiedliche lebensmodelle und unterschiedliche erwar-

tungen an einen arbeitgeber gibt. und wenn der Bund als ar-

beitgeber auf dem iT-markt wettbewerbsfähig sein will – und 

das muss er –, dann muss er auch für beide lebensmodelle eine 

option bieten. Dieser Punkt spricht übrigens ebenfalls für die 

rechtsform aör. 

msg: wird für die gründung einer aör ein gesetz benötigt?

Brandl: Ja, dafür braucht es ein errichtungsgesetz. Das heißt, 

der minister kann nicht einfach per verwaltungsbeschluss eine 

aör errichten. Der Bundestag muss die gründung einer aör per 

errichtungsgesetz beschließen. Darin ist festgelegt, in welchem 

rahmen sich die aör bewegt. Sie kann nah an einer Behörde, 

aber auch nah an einer gmbh ausgerichtet werden. Das errich-

tungsgesetz ist so etwas wie die Satzung der aör. Das heißt, in 

ihm wird der Sinn und unternehmenszweck der aör definiert. 

msg: was meinen Sie: wird die aör mehr wie eine Behörde oder 

mehr wie eine gmbh ausgerichtet?

Brandl: ich vermute, sie wird mehr wie ein Behörde ausgerichtet. 

msg: wie geht es nun bis 2019 – also bis zur umwandlung in eine 

aör – konkret weiter?

Brandl: Der Kompromiss, den ich eben erwähnt habe, sieht ja vor, 

dass das iTZBund als Behörde gegründet wird und sich nun erst 

einmal konsolidiert. erst 2019, im nächsten Schritt, wird es kom-

plett in die neue rechtsform überführt. Das Problem ist nun das 

errichtungsgesetz, denn das muss vom Bundestag beschlos-

sen werden. hier stellt sich die frage, ob es noch in dieser le-

gislaturperiode verabschiedet werden kann – alleine schon aus 

zeitlichen gründen. und damit wird es heikel. Denn wenn wir es 

mit dem errichtungsgesetz jetzt nicht mehr schaffen, muss sich 

die nächste Bundesregierung nicht an diesen Beschluss des iT-

rats, an diesen Kompromiss, gebunden fühlen. 

1      grobkonzept zur iT -Konsolidierung Bund (Bundeskabinettsbeschluss vom 20. mai 2015),  
  Teilprojekt 3 „Konzeption ausgründung des Bundesrechenzentrums“.

2      gemeint ist die Bwi informationstechnik gmbh.
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msg: Die Behörde gibt es dann allerdings schon …

Brandl: genau. und deshalb haben wir im haushaltsausschuss 

folgendes beschlossen: wir stellen das geld für 2017 bereit, 

sperren es aber zu 50 Prozent. Die Bundesregierung kann die-

se Sperre aufheben, indem sie im Kabinett einen Beschluss 

zur aör fällt. Das kann ein aör-errichtungsgesetz sein, oder 

zumindest ein deutliches Bekenntnis zur errichtung einer aör.  

Damit wollen wir erreichen, dass die ressorts Planungssicher-

heit bekommen. Denn viele Behörden werden natürlich sagen: 

Solange die rechtsform nicht feststeht, solange konsolidieren 

wir nicht. Zumal in den Beschluss hineinformuliert wurde, dass 

bis zum abschluss der Überprüfung die Betriebskonsolidierung 

der Bundesbehörden gemäß Ziffer 5 auf freiwilliger Basis erfolgt. 

und das Bmf hat noch [in Ziffer 8] hineingeschrieben, dass zum 

30. Juni 2018 eine entscheidung zur umgründung des iTZBund 

in eine rechtsfähige aör anhand definierter Kriterien vom iT-rat 

überprüft wird.3 Damit hat der Beschluss für eine aör sozusagen 

noch ein Schlupfloch. 

Deshalb möchten wir auch, dass die umgründung des iTZBund 

in eine aör per Kabinettsbeschluss festgeschrieben wird. Denn 

ein Beschluss des Bundeskabinetts hat eine deutlich höhere wir-

kung, eine höhere verbindlichkeit als ein Beschluss des iT-rats. 

msg: Behördenleiter sehen durchaus die vorteile einer Konsoli-

dierung. aber sie äußern auch Bedenken, dass sie durch die Kon-

solidierung in die abhängigkeit eines monopolisten geraten. wie 

kann das gelöst werden?

Brandl: hier muss man eine grundsatzentscheidung fällen. 

und zwar, ob man den Bund als Binnenmarkt sieht oder als 

Konzern. wir sehen ihn auf jeden fall nicht als Binnenmarkt. 

wir sehen ihn, na ja nicht direkt wie ein großes unternehmen, 

aber in diese richtung. Das iTZBund ist dann sozusagen die 

zentrale iT-abteilung. 

msg: wenn durch die Konsolidierung Synergien gehoben werden 

sollen, muss sich das iTZBund langfristig in richtung wettbe-

werb und leistungsfähigkeit entwickeln. wie kann das sicherge-

stellt werden?

Brandl: na ja, im Prinzip ist das auch wie in einem unterneh-

men. Dort gibt es ja auch nur eine zentrale iT-abteilung, deren 

leistungsfähigkeit mit regelmäßigem Benchmarking abgeprüft 

wird. und genau das machen wir beim iTZBund schon heute, be-

ziehungsweise haben wir es auch vorher schon gemacht. in der 

Konsolidierungsphase gibt es natürlich noch kein Benchmar-

king mit anderen anbietern. aber langfristig wird das angestrebt. 

ich sage auch bewusst nicht, dass wir keinen wettbewerb wol-

len. wir haben ja neben dem iTZBund auch die Bwi als Dienst-

leister. im Kabinettsbeschluss zur iT-Konsolidierung und in der 

Strategie der Bwi ist angelegt, dass die Bwi auch Dienstleistun-

gen für anderen ressorts erbringt. und nun positioniert sie sich 

eben. Die Bwi sieht hier die Chance, ihr Kundenspektrum über 

die Bundeswehr hinaus zu erweitern und sich als iT-Dienstleis-

ter des Bundes zu etablieren. 

Das Problem ist allerdings, dass viele ressorts die Bwi nicht 

kennen. Deshalb haben wir sie beauftragt, ihren Servicekatalog 

allen ressorts zuzuleiten und ihn auf zentralen veranstaltungen 

interessierten Behörden vorzustellen. einfach um bekannter zu 

werden und den Behörden wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. wir 

haben der Bwi für 2017 das Ziel vorgegeben, für zehn unter-

schiedliche Behörden iT-Services anzubieten – und zwar außer-

halb der Bundeswehr. was wir anstreben, ist ein kontrolliertes 

miteinander von iTZBund und Bwi. 

„Wir haben der BWI für 2017 das Ziel  
vorgegeben, für zehn unterschiedliche Behörden 

IT-Services anzubieten.“

msg: oder vielleicht doch eine Konkurrenzsituation durch die 

hintertür?

Brandl: nein. ich sehe das als eine entlastung, als eine Second 

Source sozusagen. Die Bwi soll bewusst nicht als Konkurrenz im 

wettbewerb zum iTZBund aufgebaut werden. Die Kundenbehör-

den sollen aber die möglichkeit haben, bei einzelnen iT-Services 

jeweils nach Synergiepotenzialen, Spezialisierungen oder wirt-

schaftlichkeit mitentscheiden zu können. Dass sie zum Beispiel 

für Dienstleistungen, die in der fläche erbracht werden müssen – 

wie die auslieferung einer großen anzahl Clients zum Beispiel – die 

Bwi beauftragen können. Denn die Bwi mit ihren rund 2.800 mitar-

beitern ist in der fläche stark und hat hier viel erfahrung.  

msg: noch mal zum Thema Benchmarking. nach dem Be-

schluss von 2015 sollte im rahmen der iT-Konsolidierung das 

Benchmarking-Schema des BSi pilotiert werden. gibt es dazu 

 schon erfahrungen?

Brandl: Das BSi hat ein Bewertungsschema zur verlässlichkeit 

von iT-Dienstleistungen unter dem besonderen aspekt der hoch-

verfügbarkeit aufgebaut. hintergrund ist, dass das BSi einen gu-

ten einblick in die Sicherheitslage der Behördenrechenzentren 

hat.  aus diesen erfahrungen hat es ein relativ schlankes verfahren  

3        Der Beschluss 2016/9 des iT-rates „Projekt iT Konsolidierung Bund: Künftige rechtsform des iTZBund“ vom 19. September 2016,  
http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/De/Bundesbeauftragter-fuer-informationstechnik/iT_rat_Beschluesse/beschluss_2016_09.pdf?__blob=publicationfile
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entwickelt, das die Behördenleiter in die lage versetzt, die Sicher-

heit ihrer rechenzentren im vergleich zu anderen zu sehen – das 

heißt schnell und standardisiert einen Überblick zu bekommen. 

 

msg: Sie haben es schon ausgeführt, und gespräche mit unse-

ren Kunden bestätigen es: Das iTZBund kämpft im moment noch 

an vielen Stellen mit der „Selbstfindung“. Die neuen Strukturen 

führen teilweise dazu, dass Kunden nicht in angemessener ge-

schwindigkeit bedient werden können. wie bekommen Sie hier 

mehr Tempo auf die Straße?

Brandl: indem wir konkrete vorschläge zu maßnahmen machen. 

Der erste Schritt ist, dem haushaltsausschuss bis zum 31. De-

zember 2016 einen Überblick über den gesamtumfang der Kon-

solidierung vorzulegen. also, wer konkret von der Konsolidierung 

betroffen ist und wer nicht. ich meine, natürlich sind potenziell 

alle [Behörden] betroffen. aber es ist auch klar, dass es ausnah-

men geben wird: Zum Beispiel eignen sich der Bundesnachrich-

tendienst, auslands-iT oder bestimmte forschungs-iTs nicht für 

eine Konsolidierung. Deshalb wollen wir, ebenfalls bis zum Jah-

resende, auch eine liste mit Kriterien für die ausnahmen vorle-

gen. auf Basis dieser Kriterien wird dann bis zum 1. märz 2017 

festgestellt, auf welche Behörde diese Kriterien zutreffen – wer 

also die ausnahmen sind. 

Zweitens wollen wir im nächsten Jahr mit der Konsolidierung von 

ersten Behörden starten. und zwar ganz bewusst aus den Kate-

gorien klein, mittel, groß. einerseits um erfahrungen im Konso-

lidierungsprozess zu sammeln. andererseits aber auch, um bei 

den Behörden vertrauen in die leistungsfähigkeit des iTZBund 

herzustellen. ebenfalls bis zum 1. märz 2017 müssen sie [das 

Konsolidierungsprojekt] eine wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

für die iT-Konsolidierung auf Basis des festgestellten umfangs 

vorlegen sowie einen Konsolidierungsplan und ein Standortkon-

zept für die rechenzentren. außerdem einen Projekt-, Zeit- und 

Kostenplan für 2017. ebenfalls zum 1. märz 2017 erstellen wir 

eine liste der Behörden, deren iT-Betriebe im laufe des Jahres 

2018 konsolidiert werden sollen – das heißt einen folgeplan mit 

einem konkreten mengengerüst. wir planen 2017 mit sechs Be-

hörden, 2018 dann mit 25.

msg: wie sieht es mit einem Servicekatalog aus, der die leis-

tungsumfänge definiert? gibt es hierzu auch schon vorgaben 

beziehungsweise vorstellungen?

Brandl: Das ist ein Teil der aufgaben des iTZBund. Daran wird 

auch schon gearbeitet. ein Beispiel: wir wollen, dass die prozen-

tuale abdeckung des Produkt- und Servicekatalogs des iTZBund 

gemessen wird. also wie viele arbeitsplätze oder wie viele Server 

innerhalb der Bundesverwaltung entsprechend dem vorliegen-

den Servicekatalog betrieben werden. Die Situation ist so, dass 

uns die Bundesregierung im frühjahr dieses Jahres einen brei-

ten Katalog an messzahlen vorgeschlagen hat. wir erweitern nun 

den bestehenden Katalog. Das heißt, wir fordern das iTZBund 

auf, Ziele für sich zu definieren – KPis –, anhand derer wir den 

Projektfortschritt dann messen können. 

msg: Beim Servicekatalog geht es ja um iT-Dienstleistungen. wie 

sieht es mit der zentralen Beschaffung aus? welche rolle spielt 

das Beschaffungsamt?

Brandl: Die verstärkte Zentralisierung der Beschaffung ist eines 

der erklärten Ziele der iT-Konsolidierung. im grobkonzept zur 

iT-Konsolidierung Bund steht: „Die iT-Beschaffung des Bundes 

ist weiter zu bündeln.“ Dazu soll das Beschaffungsamt des Bmi 

massiv gestärkt werden, in welchem umfang entscheidet sich 

noch diesen oktober. aber im moment haben wir noch die Si-

tuation, dass die Beschaffung zwar konzentriert wird, aber das 

iTZBund für seinen eigenen Dienstbetrieb beziehungsweise den 

Betrieb seiner rechenzentren selbst beschafft. 

msg: wird das so bleiben oder wird auch die Beschaffung des 

iTZBund auf das Beschaffungsamt übergehen?

Brandl: vorerst macht das iTZBund es selbst. es hat ja dafür 

auch eine vernünftige größe, und wir wollen auf keinen fall die ar-

beitsfähigkeit dieser einheit gefährden. Das ist einer unserer zen-

tralen indikatoren. und parallel dazu wird im Beschaffungsamt 

des Bmi das Thema iT-Beschaffung ausgebaut und konsolidiert.

msg: ein erklärtes Ziel im rahmen der iT-Konsolidierung ist der 

aufbau einer Bundes-Cloud. in der wirtschaft ist die nutzung 
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von Cloud-Strukturen – auch mit hohen Sicherheitsanforderun-

gen – schon selbstverständlich. warum tut sich die öffentliche 

verwaltung so schwer damit, einen solchen Dienst anzubieten? 

Brandl: nun ja, es gibt bereits das Teilprojekt „gemeinsame iT 

des Bundes“4. Dort werden Projekte wie die Bundes-Cloud voran-

getrieben. aber um ihre frage zu beantworten, müssen wir eine 

ebene tiefer gehen. hin zu der frage, was für Cloud-Dienste genau 

gemeint sind. oder vielmehr, was ein Cloud-Dienst genau ist. in der 

regel handelt es sich ja um eine hoch standardisierte Dienstleis-

tung, die aus einem zentralen rechenzentrum heraus geleistet 

wird. Diese Dienstleistung muss aber in das restliche iT-umfeld 

der Behörden eingebunden sein. und hier gibt es tatsächlich noch 

technische und rechtliche hürden. Daher gibt es dieses angebot 

auch derzeit ausschließlich ressortspezifisch. Der Schritt, der 

jetzt gemacht werden muss, ist, diese Cloud-Dienste ressortüber-

greifend abzubilden. Dazu brauchen wir dann natürlich auch ei-

nen ressortübergreifenden Dienstleister. mit dem iTZBund haben 

wir diesen Dienstleister. und er arbeitet daran. 

msg: wir haben jetzt sehr viel über die Dienstleistungszentren 

(DlZ) gesprochen. aber neben der Konsolidierung des iT-ange-

bots in iT-DlZ müssen sich auch die Behörden verändern, müs-

sen „dienstleisterfähig“ werden. Sind die Behörden dazu heute 

schon richtig aufgestellt? und wenn nicht, durch welche maß-

nahmen werden die Behörden ertüchtigt?

Brandl: Diese Dienstleisterfähigkeit ist eine voraussetzung für 

die Konsolidierung. Dass die Behörden ihre anforderungen for-

mulieren, die lieferanten steuern, die leistungen abrufen und 

dementsprechend dafür bezahlen - also Demand-iT. Das entwi-

ckelt sich jetzt mit der Konsolidierung immer mehr.

msg: letztlich braucht es eine Steuerung, die sicherstellt, dass 

das Dienstleistungsangebot, das im iTZBund entwickelt wird, 

auch zum Bedarf der ressorts passt. Das heißt, die ressorts 

sollen in geeigneter form in die strategische Steuerung einge-

bunden werden. wie können sie mitsteuern und sich einbringen? 

Brandl: Dazu steht im Beschluss vom September: „Zur strate-

gisch konzeptionellen Steuerung des iTZBund wird unter fe-

derführung beziehungsweise vorsitz des Bundesministeriums 

der finanzen (Bmf) kurzfristig, vor umsetzung der rechtsfor-

mänderung, ein auf al-ebene besetztes gremium eingerichtet. 

Dazu wird zwischen den im gremium vertretenen ressorts Bmf, 

Bmi, Bmvi, BmaS, Bmwi, Bmvg, BmJv und BmfSfJ eine verwal-

tungsvereinbarung geschlossen. Das gremium gibt sich eine ge-

schäftsordnung.“ 

es wird also ein neues, operatives gremium geben, das die an-

forderungen der ressorts auch auf einer bestimmten flughöhe 

erkennt. Denn es geht um die Steuerung des iTZBund – das gre-

mium iT-rat ist für diesen Zweck einfach zu groß. 

msg: ab wann wird es dieses neue gremium geben?

Brandl: Kurzfristig, wahrscheinlich bis Jahresende.

msg: herr Brandl, unser gespräch hat deutlich gezeigt, dass die 

iT-Konsolidierung des Bundes ein gewaltiges Projekt ist. Daher 

zum abschluss noch eine frage: welche risiken sehen Sie auf 

der roadmap, die jetzt bis 2019 skizziert wurde?

Brandl: meine große Befürchtung ist, dass das rad, das mit dem 

gesamtprojekt gedreht wird, zu groß wird. weil der fokus auf der 

gesamten Bundesverwaltung liegt und der Konsolidierungsum-

fang damit eine größenordnung von rund 150 Behörden hat. Das 

ist ein hehres Ziel, und ich befürchte, dass der Schwung, dieses 

große rad zu drehen, irgendwann zum erliegen kommt. 

vieles hängt davon ab, ob es dem iTZBund gelingt, die Behörden 

von seiner leistungsfähigkeit zu überzeugen. wenn die Behör-

den vertrauen gefasst haben und das iTZBund seine leistungs-

fähigkeit nachgewiesen hat, wird es sehr viel leichter werden, 

weitere Behörden für eine Konsolidierung zu gewinnen.  

msg: vielen Dank für das interessante gespräch und die vielen 

spannenden einblicke.

Brandl: Sehr gerne. •
 

4        „grobkonzept zur iT-Konsolidierung Bund“, Beschluss des Bundeskabinetts vom 20. mai 2015; Teilprojekt 6: „gemeinsame iT des Bundes“;  
http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/De/innovative-vorhaben/it_konsolidierung_bund_grobkonzept.pdf?__blob=publicationfile




